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RS OGH 1986/12/3 3Ob519/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1986

Norm

ABGB §358 III

Rechtssatz

Beim Kreditkonsortium wird in der Regel Treuhand angenommen, wenn einer der Beteiligten im Außenverhältnis dazu

bestimmt ist, das Rechtsverhältnis im eigenen Namen zu begründen und die daraus entspringenden Rechte geltend zu

machen.

Entscheidungstexte

3 Ob 519/86
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